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es, mehr als 'bisher auszuwerten, welche Wirksamkeit die 
Verwirklichung der Rechte im Arbeitskollektiv hatte, welche 
Meinungen dazu bestehen und welche Vorschläge unterbreitet 
werden.

3. Die Kollektivität und Beschlußfähigkeit der betrieb
lichen Gewerkschaftsleitung muß bei der Ausübung der 
Rechte gesichert sein. Je gründlicher die Mitglieder der Lei
tung gemeinsam beraten und kollektive Standpunkte erar
beiten, um so qualifizierter ist die Rechtsausübung, auch wenn 
sie dann durch einzelne Leitungsmitglieder erfolgt. Es ist 
nicht zulässig, kollektive Entscheidungen durch Einzelent
scheidungen von Vorsitzenden zu ersetzen. Hier dürfen auch 
Zweckmäßigkeitsgründe keine Rolle spielen.

Die Kollektivität der beschlußfähigen Leitung bei der 
Rechtsausübung zu sichern heißt aber auch, daß die Lei
tungsmitglieder aktiv an der Beratung und Beschlußfassung 
mitwirken. Jedem Mitglied obliegt eine hohe persönliche 
Verantwortung, weil wichtige Fragen für die Kollektive und 
den einzelnen Werktätigen zu entscheiden sind, wie z. B. bei 
der Stellungnahme zur Rationalisierungskonzeption, bei der 
Zustimmung zur Arbeitsordnung (§ 92 Abs. 1 AGB) oder zur 
Kündigung oder fristlosen Entlassung eines Werktätigen (§ 57 
Abs. 1 AGB).

4. Die Betriebsgewerkschaftsleitungen stützen sich bei 
der Vorbereitung von Entscheidungen und bei der Mitwirkung 
zur Gestaltung von Arbeitsrechtsverhältnissen zunehmend 
auf ihre Rechtskommissionen.8 Das gilt für die Vorbereitung 
betrieblicher Regelungen (BKV und Arbeitsordnung)* ebenso 
wie für die Teilnahme an vorbereitenden Gesprächen für 
den Abschluß arbeitsrechtlicher Verträge. Ihre im Auftrag der 
Leitung geleistete Arbeit bei der Rechtsberatung und Kon
trolle macht sich immer besser bemerkbar. In Rechnung zu 
stellen ist jedoch, daß bei den AGLs keine Rechtskommissio
nen bestehen. Die BGLs sollten sich deshalb bei der Anleitung 
der AGLs noch stärker als bisher auf ihre Rechtskommissio
nen stützen und insbesondere denen helfen, die noch wenig 
Erfahrungen in der gewerkschaftlichen Rechtsarbeit haben.

5. Die Vermittlung von Kenntnissen über die Rechte der 
Gewerkschaften und die Beschlüsse des Bundesvorstandes des 
FDGB zur Rechtsarbeit ist unerläßlich, wenn die gewerk
schaftliche Interessenvertretung erfolgreich sein soll. Um den 
Gewerkschaftsfunktionären das Verständnis für die Verant
wortung der Gewerkschaften bei der Gestaltung der sozia
listischen Rechtsordnung zu vermitteln, gilt es, bei der 
Schulung und Anleitung zur Rechtsarbeit immer von den 
grundlegenden Zusammenhängen auszugehen. Dazu sind 
z. B. solche Themen geeignet wie „Gewerkschaften, Interes
senvertretung und sozialistisches Recht“, „Der Zusammenhang 
von Ökonomie und Recht“, „Die Einheit von Rechten und 
Pflichten in der sozialistischen Gesellschaft“.

Ausgehend davon sollten weitere Untersuchungen durch
geführt und Überlegungen darüber angestellt werden, welche 
konkreten arbeitsrechtlichen Kenntnisse entsprechend der 
jeweiligen Leitungsebene und Aufgabenstellung gebraucht 
werden. Gewerkschaftsfunktionäre, die beispielsweise ständig 
an vorbereitenden Gesprächen für arbeitsrechtliche Verträge 
teilnehmen, sind vor allem gründlich mit den Regelungen 
des 3. Kapitels des AGB vertraut zu machen. Die Beschlüsse 
des FDGB-Bundesvorstandes zur Durchsetzung des soziali
stischen Rechts sind noch stärker in die Schulung einzube
ziehen. Mit ihnen sind insbesondere die in den gegenwärtig 
stattfindenden Gewerkschaftswahlen erstmalig gewählten 
Gewerkschaftsfunktionäre vertraut zu machen.
8 Vgl. hierzu S. Langer, „Aufgaben der gewerkschaftlichen Rechts
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Neuerscheinung im Staatsverlag der DDR
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Die Konfliktkommission hat eingeladen
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Dieses Heft, das nicht nur über die Tätigkeit der Konfliktkommission, son
dern auch über die der Schiedskommission informiert, will die speziellen 
Leitfäden für die Mitglieder gesellschafticher Gerichte nicht ersetzen. Viel
mehr wird hier für jeden Bürger verständlich erläutert, in welchen Fällen 
man sich an gesellschaftliche Gerichte wenden kann und wann man das tun 
muß. Ausführlich wird die Arbeitsweise dieser Gerichte beschrieben, z. B. wie 
eine Beratung vorbereitet wird, wie sie abläuft, welche Maßnahmen festge
legt werden können, wie Beratungen ausgewertet werden und wie die Ver
wirklichung von Entscheidungen kontrolliert wird.

Prof. Dr. Kurt Görner
18. Oktober 1924 - 25. Oktober 1984

Eine Woche nach seinem 60. Geburtstag, den er im Kreise 
seiner Genossen und Freunde begangen hatte, verstarb plötzlich 
und unerwartet, herausgerissen aus vielseitigem wissenschaftlichem 
Schaffen, Genosse Prof. Dr. Kurt Görner.

Kurt Görner, ein liebenswerter Mensch, stets hilfsbereiter 
Freund und zuverlässiger Genosse, hat ein erfülltes Leben gelebt. 
Er hatte zahlreiche Pläne; so blieb seine Arbeit zur Herausbil
dung des sozialistischen Rechts der DDR im einheitlichen revo
lutionären Prozeß unvollendet. Um so bitterer trifft uns sein plötz
licher Tod.

Wir verloren mit Kurt Görner einen Genossen, der in den ent
scheidenden Jahren des Werdens unseres sozialistischen Staates 
sein ganzes Wissen und Können für den Aufbau und die Festi
gung der sozialistischen Staats- und Rechtsordnung eingesetzt hat. 
Mit einundzwanzig Jahren fand er den Weg in die Reihen der 
Partei der Arbeiterklasse.

Der Weg des Juristen Kurt Görner begann — nach dem Stu
dium an der Leipziger Universität und der bereits kurze Zeit da
nach erfolgten Promotion — zunächst in der Praxis bei Amts- und 
Landgerichten. Im Jahre 1951 wurde er in das Ministerium der 
Justiz berufen und war hier — mit einer Unterbrechung von 1960 
bis 1963, in der er Richter am Kreisgericht Fürstenwalde war — bis 
zum Jahre 1968 auf wesentlichen Gebieten der Justiz tätig. Sein 
Bemühen galt der ständigen Weiterentwicklung der Demokra
tie in der Rechtspflege und ihrer Verbindung mit der Öffentlichkeit, 
mit den Werktätigen und den Betrieben..Sein Name wird mit der 
Entwicklung der Schöffenarbeit, der gesellschaftlichen Gerichte und 
den Richterwahlen stets verbunden bleiben. Mehrere Jahre war er 
ehrenamtlicher Chefredakteur der Zeitschrift „Der Schöffe“, und 
bis zuletzt gehörte er dem Redaktionskollegium an. Kennzeich
nend für ihn waren seine unermüdliche schöpferische Tätigkeit und 
seine persönliche Bescheidenheit.

Im Mai des Jahres 1968 begann Kurt Görner seine Tätigkeit 
am Lehrstuhl Geschichte der Rechtspflege der Akademie für 
Staats- und Rechtswissenschaft der DDR. In der Erforschung und 
Ausarbeitung der Geschichte der Rechtspflege, in der sich ein 
großer Teil seiner persönlichen Erfahrungen widerspiegelte, lag 
der Schwerpunkt seines rechtshistorischen Wirkens, vor allem in 
seiner maßgeblichen Miterarbeitung der vorliegenden zwei Bände 
„Zur Geschichte der Rechtspflege der DDR“ sowie des sich in der 
Abschlußphase befindenden dritten Bandes. Als Hochschullehrer 
vermittelte Kurt Görner den Studenten der Akademie für Staats
und Rechtswissenschaft, den Hörern der Lehrgänge für Kader aus 
den Nationalstaaten und auch als Gastdozent an anderen wis
senschaftlichen Einrichtungen die schöpferische Anwendung der 
marxistisch-leninistischen Staatslehre bei der Entstehung und Ent
wicklung des sozialistischen Staates und seines Rechts in der DDR.

Kurt Görner leistete eine außerordentlich aktive publizistische 
Arbeit. So war er Mitautor von Lehrbüchern und Monographien 
sowie Autor zahlloser Beiträge in der Fachpresse. Von ihm er
schien die erste wissenschaftliche Publikation über die Schöffen
arbeit „Schöffen und Volksgericht". Seit ihrer Gründung gehörte 
Kurt Görner der Zentralen Sektion Staat und Recht der Urania 
an; er war Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Gremien.

über seinen vielseitigen Pflichten hat er die Parteiarbeit nie
mals zurückgestellt. An allen seinen Arbeitsstellen übte er ver
antwortliche Parteifunktionen aus, zuletzt in der Parteileitung der 
Grundorganisation VI an der Akademie. Jahrzehntelang war er 
Mitglied der Kampfgruppen der Arbeiterklasse.

Die langjährige aufopferungsvolle Tätigkeit Kurt Görners 
wurde durch hohe staatliche Auszeichnungen gewürdigt, so mit 
der „Verdienstmedaille der DDR" und der „Medaille für Ver
dienste in der Rechtspflege“, dem Ehrentitel „Verdienter Aktivist", 
der „Verdienstmedaille der Kampfgruppen" und der „Ernst-Mo
ritz-Arndt-Medaille".

Prof. Dr. sc. Dr. h. c. Hilde Benjamin


